
T.V. Frisch Auf 

Altenbochum 08 e.V.

Beitragsordnung

gültig ab 01.01.2003

Alle Vereinsinformationen

im Internet unter

www.FrischAufAltenbochum.de

1. Vorsitzender:1. Vorsitzender:1. Vorsitzender:1. Vorsitzender:   Manfred Nachtigall, Klausenergrund 18, 44803 Bochum, Tel. 35 64 00

     Kassenwart:  Kassenwart:  Kassenwart:  Kassenwart:   Bärbel Traude, Vereinsheim: Bonhoefferhaus, Stauffenberghöhe 8 e,

         44803 Bochum, Tel: 9369820, Fax: 9369821,  E-MAIL: tv@FrischAufAltenbochum.de

§ 1 Der Verein erhebt Beiträge und Aufnahmegebühren, die durch die Mitglieder-

versammlung festgelegt werden.

§ 2 Beiträge sind Bringegelder im Sinne von § 170.1 BGB.

§ 3 Der Jahresbeitrag ist im Lastschrifteinzugsverfahren zu entrichten.

Der Einzug für das laufende Jahr erfolgt Anfang März jeden Jahres.

§ 4 Mitglieder, die ausnahmsweise nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, sind

verpflichtet, den Jahresbeitrag bis spätestens zum 31. März unaufgefordert auf das Ver-

einskonto Nr. 42304097 bei der Sparkasse Bochum (BLZ: 430 500 01) zu überweisen.

§ 5 Mitglieder, die ihren Beitrag im Lastschrifteinzugsverfahren entrichten, erhalten wegen des

geringeren Arbeits- und Kostenaufwandes für den Verein einen Rabatt s. (unten).

§ 6 Es bestehen ab dem 01.01.2003 folgende Beiträge: Jährlich: Monatlich:

a) Kinder und JugendlicheKinder und JugendlicheKinder und JugendlicheKinder und Jugendliche  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und

Schüler und Studenten über 18 Jahre mit jährlich

zu erbringendem Nachweis, der bis spätestens zum mit Einzug: 48,00 € 4,00 €

15. Februar der Geschäftsstelle vorliegen muss. ohne Einzug: 54,00 € 4,50 €

b) Erwachsene Erwachsene Erwachsene Erwachsene mit Einzug: 60,00 € 5,00 €

ab Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Einzug: 66,00 € 5,50 €

c) PaarePaarePaarePaare mit Einzug: 108,00 € 9,00 €

ohne Einzug: 120,00 € 10,00 €

d) FamilienFamilienFamilienFamilien   (=mind. 1 Elternteil mit Kindern mit Einzug: 132,00 € 11,00 €

bis 18 Jahre) ohne Einzug 144,00 € 12,00 €

e) Aufnahmegebühr pro Person bei Eintritt in den Verein 6,00 € einmalig

§ 7 Sollten Zahlungen nicht rechtzeitig erfolgen und eine Erinnerung

notwendig werden, so ist als Kosten- und Aufwandsersatz eine

Gebühr zu entrichten:

für die 1. Mahnung = ab 01.04. des lfd. Jahres 3,00 €

für die 2. Mahnung = ab 01.10. des lfd. Jahres zusätzlich 3,00 €

* Kosten für Lastschriftrückgaben: pro Rückgabe 5,00 €

(gleich aus welchem Grund: z.B. Konto erloschen, mangels Deckung, 

wegen Widerspruchs, Angabe falscher Bankdaten usw.)

§ 8 Der Verein behält sich vor, bei Nichterfüllung der Beitrags- und Mahnverpflichtungen

den Rechtsweg einzuschlagen.

   Der Vorstand                 Beschluss der Jahreshauptversammlung am 13.03.2002

* Kosten für Lastschriftrückgaben: gültig ab 01.01.2008

     Geschäftszeiten der Geschäftsstelle:

Montags           09.00 - 11.00 Uhr

Mittwochs         10.00 - 12.00 Uhr

                        18.00 - 20.00 Uhr

Donnerstags     10.00 - 12.00 Uhr


